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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1984

Norm

StGB §224

StGB §227

StGB §228

StGB §311

Rechtssatz

Essentielles Erfordernis "ö2entlicher Urkunden" ist ihre Ausstellung entweder unmittelbar durch eine Behörde im

staatsrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Sinn oder doch immerhin durch einen solchen Beamten, der zwar

organisatorisch und dienstrechtlich keiner Behörde angehört, derartige Urkunden indessen zufolge eines ihm von der

Behörde zulässigerweise übertragenen Mandats sozusagen als deren "Verlängerte Hand" ausstellen darf (SSt 50/42),

der also zumindest als Hilfsorgan einer Behörde eine behördliche Funktion ausübt, sodaß sich die

Urkundenausstellung als Aus?uß hoheitlicher Autorität darstellt; Amtsvermerke über die Verwaltung von

Mündelgeldern sind daher keine öffentliche Urkunden.
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